
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/6/26 15Os41/08f
(15Os42/08b), 15Os25/08b
(15Os26/08z), 15Os30/08p,

15Os17/08a, 15Os51/08
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2008

Norm

MedienG §8a

MedienG §41 Abs6

StPO §363a

Rechtssatz

Im selbstständigen Entschädigungsverfahren (§ 8a MedienG) hat gemäß § 41 Abs 6 MedienG der Antragsgegner

(Medieninhaber) die Rechte des Angeklagten, demgemäß aber der Antragsteller die Rechte des Privatanklägers.

Entscheidungstexte

15 Os 41/08f

Entscheidungstext OGH 26.06.2008 15 Os 41/08f

Beisatz: Ein Recht des Privatanklägers oder des diesem gleichgestellten Antragstellers im selbständigen

Entschädigungsverfahren (§ 8a MedienG) auf - stets kassatorische (§§ 363b Abs 3 erster Satz, 363c Abs 2 StPO),

damit für den außer Verfolgung gesetzten Angeklagten (Antragsgegner) nachteilige - Erneuerung des

Strafverfahrens nach § 363a StPO (in Verbindung mit § 41 Abs 1 MedienG) entspricht nicht dem Willen des

Gesetzgebers und der diesem Rechtsbehelf zugrunde liegenden legistischen Zielsetzung. (T1)
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